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Deckblaft Nr. J

Die textlichen Fests€tzungen des Bebauungsplanes lverden wie folgt geändert:

2.3 Einfriedüngen:

2.3 3 Die Randausbildung zwischen öfl'entlichem Straßenraum und den Baugrundstücken
erfolgt durch die Gemeinde mit Leistensteinen oder Pflasterrandzeilen

21.4 Das Errichten von Zriunen seitlich von Sttitzmauem ist nicht zulessie DieZäune sind
auf den Stütnnauem anzubrineen.

2.4 Aufschüttungen. A ngen und Stützmauern

2.4.I Private Aufschüttungen und Abgrabungen zur Gartengestaltung (Gelände-
modellierungen) sind bis zu einer Höhe von max. I m ab derzeitigem Gelände zulässig.

2 4.2 Die Ausbildung von Stützmauem als Naturstein-Trockenmauem oder Beton-
Shitzmauem bis zu einer Höhe von 1 m (gemessen ab Urgelände) ist zulässig
Aulschüttungen sind an beiden Seiren zulassig.

Begründung:
Durch die Arderung ergeben sich fur die Bauherren erweitene Gestaltuogsmoglichkeiten der
Einfriedungen. Höhenunterschiede zu angrenzenden Grundstücken können durch
Aufschüttungen ausgeglichen werden.
Durch die Anderung der textlichen Festsetzungen des Bebauungspianes werden die
Grundzüge der Planung nicht berührt .
Die Anderung des Bebauungsplanes erlolgt somir als rereinfachte Anderung nach S ll
Baugesetzbuch.
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